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476 Literatur 

J o a c h i m H e n g s t l (Herausgeber), Griechische Papyri aus Ägypten als Zeug-
nisse des öffentlichen und privaten Lebens; Griechisch-Deutsch. Unter Mitarbeit 
von G ü n t h e r H ä g e und H a n n o K ü h n e r t . Heimeran, München 1978. 438 S., 
15 Abb., 2 Karten. — Seit langem vermißt das deutschsprachige Publikum einen 
bequemen Einstieg in das für die Kenntnis des antiken Alltagslebens wohl ein-
malige Quellenmaterial der griechischen Papyri Ägyptens. Drei Rechtshistoriker 
aus der Schule von H a n s J u l i u s W o l f f schließen diese Lücke mit dem anzu-
zeigenden Tusculum-Band. Den Zielen des Verlages entsprechend wenden sie 
sich an den „gebildeten Laien" . Sie bieten ihm eine knappe, fachlich gediegene 
Einführung und lassen vor allem die Quellen sprechen. Insgesamt sind 161 Ur-
kunden vom dritten vorchristlichen bis zum dritten nachchristlichen Jahrhundert 
abgedruckt. Der Text ist teilweise nach eigenen Forschungen auf den neuesten 
Stand gebracht, in einem kritischen Apparat sind die sprachlichen und oitho-
graphischen Besonderheiten erklärt, es folgen Übersetzung, kurzgefaßter Kom-
mentar und einige Literaturhinweise. Die Einleitung (S. 9 — 21) bietet eine ganz 
knappe Übersicht über das Schreibmaterial und die äußere Geschichte Ägyptens, 
erklärt das Leidener System diakritischer Zeichen und gibt Tabellen zu Chrono-
logie, Metrologie, Münzen und Zahlen. Zwei Kartenskizzen und 15 ausführlich 
erklärte, die Einleitung illustrierende Abbildungen schließen den Band ab. Von 
größtem Wert — schon allein deshalb sollte der Band in keinem rechtshistorischen 
Seminar fehlen — sind die im Anhang (S. 391 — 421) mit Stand vom Dezember 
1977 verzeichneten Papyri- und Ostraka-Editionen (samt Neudrucken). 

Der Rechtshistoriker darf die in den Band gesetzten Erwartungen nicht zu 
hoch spannen; die sieben Abteilungen: Bewässerungswesen (9 Urkunden); Ver-
waltung (29); Rechtspflege (17); Religion und Aberglaube (16); Ehe, Familie, 
Privatleben (27); Wirtschaft und Erwerbsleben (55); Militärwesen (8), enthalten 
— das macht andererseits auch den besonderen Reiz der Sammlung aus — zu 
einem guten Teil „Nichtjuristisches' , eben einen Querschnitt durch den Alltag. 
Vielleicht hätten einige Beispiele lateinischer Papyri, die ixi bescheidenem Maße 
neben den griechischen präsent sind, das Bild des römischen Ägypten noch be-
reichert. Der Jurist findet jedenfalls von den wichtigsten Urkunden- und Ver-
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t ragstypen mindestens je ein Beispiel sachkundig erörtert und erhält damit eine 
erste Einführung in eine hellenistische, auf den Grundgedanken des altgriechi-
schen Rechts aufbauende Rechtsordnung. 
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